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Stefan Keller

Liicken und Tiicken der Deckung der Sozialversicherung

und Sozialhilfe im Freiheitsentzug
Teil |

Leistungen der Sozialversicherungen und der Sozialhil-
fe an Gefdngnisinsassen sind ein wenig beachtetes und
kaum diskutiertes Thema. Es stellen sich in diesem Be-
reich jedoch zahlreiche Herausforderungen, die im vor-
liegenden Aufsatz gesammelt und untersucht werden.
Der erste Teil des zweiteiligen Beitrags beleuchtet die
einzelnen Sozialversicherungszweige (AHYV, IV, Beruf-
liche Vorsorge, Unfallversicherung, Arbeitslosenversi-
cherung).

Schliisselworter: Sozialversicherung, Sozialhilfe, Ge-
fangnisinsassen, AHV, IV, Berufliche Vorsorge, Unfall-
versicherung, Arbeitslosenversicherung.

Les prestations des assurances sociales et de 1'aide so-
ciale aux détenus sont un sujet peu examiné et discuté
qui pose néanmoins un grand nombre de défis. L'article
suivant rassemble et examine ces défis. La premiere
partie de cette contribution en deux parties analyse les
différentes branches de 1'assurance sociale (AVS, Al
Prévoyance professionnelle, assurance accident, assu-
rance chomage). :

Mots-clés: Assurance sociale, aide sociale, détenu, AVS,
Al, prévoyance professionnelle, assurance accident,
assurance chémage.

Social security and social aid benefits to prisoners are
rarely discussed even though there are a great number
of challenges in this field. The following article presents
and examines these challenges. The firsf part of this
article in two parts analyzes the different branches of
social security (retirement pensions, disablement pen-
sion, accident and unemployment insurance).
Keywords: Social security, social aid, prisoner, retire-
ment pensions, disablement pension, accident insur-
ance, unemployment insurance.

1.  Vorbemerkungen

Der Freiheitsentzug stellt nicht nur fiir den Be-
troffenen selber einen grossen personlichen
Einschnitt dar, auch fiir die Anstaltsleitung
stellen sich jeweils viele Herausforderungen.
Eine in der breiten Offentlichkeit bis anhin

1 Keller S., Stichwort «Sozialversicherung», in: Bridgger B.F. (Hrsg.),
Schweizerisches Vollzugslexikon, Helbing Lichtenhahn, Basel 2013.

2 Kostgeldliste [giiltig ab 1. Januar 2017] des Strafvollzugskonkordats der
Nordwest- und Innerschweiz, 6 (abrufbar unter www. konkordate.ch oder
gedruckte Fassung beim Sekretariat des Konkordats, Industriestr. 37,
3178 Bosingen).
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wenig beachtete Frage ist die Abdeckung der
Gefdngnisinsassen mit Leistungen der Sozial-
versicherungen und der Sozialhilfe. Im Schwei-
zerischen Vollzugslexikon! stellte der Autor die
Leistungsvoraussetzungen der einzelnen So-
zialversicherungszweige dar und untersuchte
deren Anwendbarkeit auf die Straf- und Mass-
nahmenvollzugsinsassen.

Der vorliegende Beitrag befasst sich neben
einer kurzen Darstellung der Voraussetzungen
flir den Versichertenstatus und der moglichen
Leistungen der einzelnen Sozialversicherungs-
zweige — unter Einbezug der Sozialhilfe - fiir
den betreffenden Insassen mit der zusdtzlichen
Frage, wer in welcher Situation finanziell fiir
die entsprechenden Leistungen aufzukommen
hat. Im vorliegenden Zusammenhang interes-
siert somit nicht bzw. nicht primar das Zusam-
menspiel der verschiedenen Zweige des So-
zialrechts im Sinne der intrasystemischen
Koordination, sondern die Koordination der
einzelnen Zweige mit anderen moglichen Kos-
tentrdgern, und zwar fiir den spezifischen Fall
des Straf- und Massnahmevollzugs.

Grundsatzlich kommen im «normalen All-
tag» die entsprechenden Sozialversicherungs-
zweige fiir die Deckung der von ihnen versi-
cherten Risiken auf. Allerdings — und deshalb
ist der Titel dieses Beitrags gewdhlt — bestehen
im konkreten Einzelfall fiir Insassen im Straf-
und Massnahmevollzug mannigfache Liicken
und Ticken. Solche Liicken und Tiicken beste-
hen dabei nicht nur dann, wenn die Versiche-
rung ein Risiko nicht deckt, sondern auch,
wenn ein Insasse nicht oder unzureichend ver-
sichert ist. Es stellen sich dabei Fragen nach
dem vorldufigen und vor allem definitiven Kos-
tentrdger. In der Kostgeldliste des Strafvoll-
zugskonkordats der Nordwest- und Inner-
schweiz wird in diesem Zusammenhang lapidar
bemerkt: «Esist primdr Aufgabe der Institution,
den richtigen Kostentrdger zu ermitteln».2 Fin-
det sich kein Kostentrager, miissen die Kosten
durch den Justizvollzug berappt werden und
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belasten dessen Rechnung, obwohl es sich nicht
um eigentliche Vollzugskosten handelt. Zusatz-
liche Kosten entstehen auch dadurch, dass
die sich stellenden Fragen im Einzelfall kom-
plex sind und mitunter zeitaufwendiger Ab-
kldarungen bediirfen. Erschwerend kommt hin-
zu, dass der Justizvollzug dezentral organisiert
und trotz oder gerade wegen der drei bestehen-
den Justizvollzugskonkordate3 wenig harmo-
nisiert ist.

Eine Spurensuche: Nachdem die Begriffe
der Sozialversicherung und der Sozialhilfe in
aller Kiirze erldutert worden sind (nachfol-
gend 2.), werden die einzelnen Besonderheiten
fir Vollzugsinsassen — eben die Liicken und
Tiicken — in den einzelnen Sozialversiche-
rungszweigen betrachtet (3.). Im zweiten Teil
dieser Veroffentlichung* werden die Militdr-
versicherung, die Ergdnzungsleistungen, die
Erwerbsersatzordnung und insbesondere das
wichtige und weite Feld der Sozialhilfe be-
leuchtet (4.). Der zweite Teil schliesst mit Lo-
sungsvorschligen ab, wie die bestehenden
Liicken zu schliessen, zu vermindern bzw. der
Kostentrdger zu ermitteln ware (5.).

2. Eine Einordnung der Sozialversi-
cherungen und der Sozialhilfe

Das Sozialrecht regelt das Recht der sozialen
Sicherheit und besteht unter anderem aus dem
Sozialversicherungsrecht und der (6ffentli-
chen) Sozialhilfe. Die beiden Wortbestandteile
der Sozialversicherung «sozial» und «Versi-
cherung» bedeuten freilich weder, dass alle
Sozialversicherungszweige auch als sozial ein-
zustufen waren (vgl. etwa die berufliche Vor-
sorge), noch dass es sich bei sdamtlichen Zwei-
gen um eigentliche Versicherungen handeln
wirde. So stellt die Militdrversicherung ausser
fiir Berufsmilitdrs keine Versicherung dar, da
die Unterstellten keine Pramien zu bezahlen
haben.> Auch die Sozialhilfe ist keine Versiche-
rung, sondern wie die Militdrversicherung eine
Form staatlicher Versorgung bzw. ein staatli-
ches Entschddigungssystem.¢ Obwohl alle So-
zialversicherungszweige und auch die Sozial-
hilfe letztlich eine einheitliche Materie regeln,
ist diese Materie dusserst heterogen und stark
zersplittert. Die Sozialversicherungen sollen —
als typische Gemeinsamkeit - moglichst breite
Bevolkerungskreise in je ihrem Aufgabenge-
biet erreichen und insbesondere (aber nicht

nur!) die sozial Schwacheren effizient und un-
ter Berticksichtigung gewisser Selbstverant-
wortung vor den wirtschaftlichen Folgen der
Grossrisiken (Alter, Invaliditdt, Unfall, Krank-
heit, Arbeitslosigkeit) schiitzen. Schwerpunkt-
bereiche der sozialen Sicherheit bilden die
Bundesgesetze iiber die AHV, IV und die Kran-
kenversicherung.” Es sind dabei verschiedene
Themenaspekte zu unterscheiden, so etwa, ob
die Leistungen eines Sozialversicherungszwei-
ges, die vor dem Freiheitsentzug zugespro-
chen wurden, weiter ausgerichtet werden. Wie
ist die Rechtslage, wenn sich die versicherten
Risiken der einzelnen Sozialversicherungs-
zweige wdhrend des Vollzugs verwirklichen -
konkret: wenn der Insasse im Gefangnis einen
Unfall erleidet oder krank wird? Schliesslich
fragt sich, wie sich ein allfdlliger Unterbruch
der Erwerbstdtigkeit auf die bestehenden oder
kiinftigen sozialversicherungsrechtlichen An-
spriiche auswirkt.

Die Sozialhilfe fusst demgegeniiber auf

kantonalem Recht und ist auch kantonal orga-
nisiert. Allerdings besteht aufgrund dieser
Rechtszersplitterung eine bundesrechtliche
Klammer in Form des sogenannten Zustandig-
keitsgesetzes.8 Art. 1 Abs. 1 ZUG stellt dabei
klar, dass das Gesetz die Zustdndigkeit fiir die
Unterstiitzung von Bediirftigen mit Aufenthalt

in

der Schweiz regeln will. Bedirftig ist, wer

fiir seinen Lebensunterhalt nicht hinreichend
oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln auf-
kommen kann (Art. 2 Abs. 1 ZUG).?

3. Die Leistungen der einzelnen
Sozialversicherungszweige und
deren Kostentrager

3.4  Alters- und Hinterlassenenversicherung

3.1.1 Versicherungsstatus

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung
stellt eine umfassende, obligatorische Versiche-

Es existieren das Ostschweizer Konkordat, das Konkordat der Nordwest-
und Innerschweiz und das Konkordat der lateinischen Schweiz.

Dieser wird in der SZK 2/2017 erscheinen.

Vgl. hierzu auch Keller S., Stichwort «Sozialversicherung», in: Brag-
ger B.F. (Hrsg.), Schweizerisches Vollzugslexikon, Helbing Lichtenhahn,
Basel 2013.

Zur Militdrversicherung Keller (Fn. 5), Stichwort «Militdrversicherung».
Keller (Fn. 5), Stichwort «Sozialversicherung».

Bundesgesetz vom 24. Juni 1977 iiber die Zustdndigkeit fiir die Unterstiit-
zung Bediirftiger (Zustdndigkeitsgesetz, ZUG; SR 851.1).

Wie oben (I.) bereits angekiindigt, wird die Sozialhilfe im Rahmen des
Justizvollzugs im zweiten Teil dieser Arbeit, welche in der SZK 2/2017
erscheinen wird, ndher beleuchtet.
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rung der Wohn- und Erwerbsbevolkerung dar
und deckt die Risiken Alter und Tod bzw. deren
wirtschaftliche Folgen.!® Nach Art. 1a Abs. 1
lit. a. und b AHVG sind natiirliche Personen mit
Wohnsitz in der Schweiz und ausldndische
Staatsangehorige, die in der Schweiz eine Er-
werbstdtigkeit ausiiben, obligatorisch ver-
sichert. Neben diesen hdufigsten Versiche-
rungsfillen regelt das AHVG verschiedene
Besonderheiten und Spezialfdlle.!! Die Ausldn-
der, welche die Mehrheit der Gefangnispopu-
lation bilden, sind allerdings in der iiberwie-
genden Mehrheit nicht versichert, es sei denn,
dass sie vor dem Strafvollzug Wohnsitz in der
Schweiz gehabt hatten. Diesfalls bleiben sie
aufgrund von Art. 26 ZGB, wonach der Aufent-
halt an einem Orte zum Zweck des Besuches
einer Lehranstalt und die Unterbringung einer
Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-,
Heil- oder Strafanstalt keinen Wohnsitz be-

10

1

=

12
13

14

15

16
17

Hierzu anschaulich auch Keller (Fn. 5), Stichwort «Alters- und Hinter-
lassenenversicherung».

Vgl. die librigen Bestimmungen in Art. 1a AHVG und die freiwillige Ver-
sicherung geméss Art. 2 AHVG.

Art. la Abs. 11it. b AHVG.

Vgl. etwa die Wegleitung des Bundesamtes fiir Sozialversicherungen iiber
die Beitrdge der Selbstdndigerwerbenden und Nichterwerbstdtigen
(WSN) inder AHV, IV und EO vom 1. Januar 2008 (Stand: 1. Januar 2017),
Ziff. 2032. Das Bundesgericht hat solche Wegleitungen jeweils als an-
wendbar erachtet. Bei der WSN handelt es sich um Verhaltensanweisun-
gen, welche sich an die Durchfiihrungsstellen richten. Das Bundesgericht
fithrte in BGE 134 V 297 E. 2.7 ausdriicklich aus, dass es mit Blick auf
Art. 72 Abs. 1 AHVG nicht zu beanstanden sei, wenn das BSV Weisungen
erlasse. Diese konnten jedoch nicht schematisch, sondern nur unter Wiir-
digung des konkreten Einzelfalls angewendet werden. In jedem Fall
miissen die Weisungen gesetzes- und verordnungskonform sein (a.a.O.,
E.27).

Hierzu ausfiihrlich Keller (Fn. 5), Stichwort «Alters- und Hinterlassenen-
versicherung». Dort wird auch die Frage der Anwendbarkeit von Art. 21
Abs. 5 ATSG auf Rentenbeziiger, die vor Eintritt des versicherten Risikos
im nichterwerblichen Aufgabenbereich (z.B. als Hausfrauen oder Haus-
maénner) titig waren, aufgeworfen. Es fragt sich, ob diesfalls gleichwohl
eine Rentensistierung eintritt oder die im Vollzug sich befindenden Haus-
ménner weiterhin Versicherungsleistungen - etwa Invalidenrenten - er-
halten. Auch wenn nach dem Wortlaut von Art. 21 Abs. 5 ATSG bloss
Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter sistiert werden konnen, fallen
darunter richtigerweise auch Leistungen fiir eine fehlende Betédtigungs-
moglichkeit im bisherigen Aufgabenbereich.

Im Uberobligatorium, zu dem sich das EVG nicht zu dussern hatte, ist die
Regelung von Art. 21 Abs. 5 ATSG freilich auch nicht per analogiam an-
wendbar. So zumindest im altrechtlichen Fall des EVG B 63/05 vom
31. August 2006. Obwohl das ATSG auf die berufliche Vorsorge grund-
sdtzlich nicht anwendbar ist, kann davon ausgegangen werden, dass die
beschriebene Rechtsprechung zumindest im BVG-Obligatorium weiter-
hin Giiltigkeit behdlt (vgl. auch schon Keller (Fn. 5), Stichwort «Sozial-
versicherung»).

Vgl. Keller (Fn. 5), Stichwort «Alters- und Hinterlassenenversicherung».
Anderer Auffassung ist das Bundesgericht, welchesin BGE 1391180 E. 1.8
ausfiihrte, dass im Unterschied zur Arbeitspflicht im Strafvollzug auf
dem freien Arbeitsmarkt keine Verpflichtung besteht, einer Arbeit nach-
zugehen. Die AHV korrespondiert deshalb nicht mit einer vorausgegan-
genen Arbeitspflicht und ist auch nicht dazu gedacht, diese in einem
fortgeschritteneren Alter abzuldsen.

Siehe bereits Keller (Fn. 5), Stichwort «Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung».
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griinden, versichert. Hatte der Ausldnder vor
dem Straf- oder Massnahmevollzug keinen
Wohnsitz in der Schweiz, begriindet er nach der
Inhaftierung oder dem Massnahmeantritt so-
mit keinen schweizerischen Wohnsitz. Er ist
diesfalls nur versichert, wenn er vorher in der
Schweiz eine Erwerbstdtigkeit ausgetlibt hat!?
und keine Ausnahme gemdss Art. 1a Abs. 2
AHVG greift. Geméadss Wegleitung des Bundes-
amtes fiir Sozialversicherungen haben sich die
Ausgleichskassen zu vergewissern, dass die
entsprechende Anstalt der Wohnsitzfrage die
notige Beachtung schenkt.13

3.1.2 Tiicken und Liicken

Neben dem Umstand, dass die meisten Voll-
zugsinsassen nicht nach dem AHVG versichert
sind, erweist sich die Ausrichtung der Leistun-
gen zudem fiir die Versicherten als komplex.
Ausgangspunkt zur Beantwortung der Frage
nach der Leistungsausrichtung wahrend des
Straf- oder Massnahmevollzugs bildet Art. 21
Abs. 5 ATSG.1 Diese Bestimmung gilt grund-
satzlich fiir alle Sozialversicherungszweige,
auch fiir die berufliche Vorsorge.’> Wahrend
dieser Zeit kann die Auszahlung von Geldleis-
tungen mit Erwerbsersatzcharakter ganz oder
teilweise eingestellt werden; ausgenommen
sind die Geldleistungen fiir Angehérige im
Sinne von Art. 21 Abs. 3 ATSG. Damit soll der
Tatsache Rechnung getragen werden, dass
wahrend des Vollzugs kein zu ersetzendes Er-
werbseinkommen erzielt werden kann. An-
dernfalls waren nicht rentenberechtigte Insas-
sen, die ebenfalls nicht erwerbstdtig sind,6
benachteiligt. Obwohl AHV-Altersrenten rich-
tigerweise Erwerbsersatzcharakter haben,!?
werden diese in der Praxis nicht sistiert. Ent-
sprechend konnen sie auch bei entstehendem
Rentenanspruch wahrend des Vollzugs neu
ausgerichtet werden.18 Dies gilt ungeachtet der
Tatsache, dass der Lebensunterhalt der Insas-
sen aus 6ffentlichen Mitteln bestritten wird und
hierfiir nicht die AHV-Leistungen beigezogen
werden miissten. Die {ibrigen Leistungen des
AHVG haben unbestrittenermassen keinen Er-
werbsersatzcharakter und konnen daher ohne
weiteres ausgerichtet werden.

Die Leistungen der AHV (mit Ausnahme der
Sachleistungen) hdngen neben der durch-
schnittlichen Jahreseinkommenshohe auch
und insbesondere von den anrechenbaren Bei-
tragsjahren ab. Aus Sicht des Justizvollzugs
liegen die Tiicken dabei darin, dass der lange-
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re — mithin iberjahrige — Aufenthalt im Straf-
und Massnahmenvollzug zu Beitragsliicken
fiihren kann, wenn die Insassen nicht zu-
mindest den Beitrag fiir Nichterwerbstitige
entrichten. So sieht etwa Art. 18 Abs. 4 der
Konkordatsvereinbarung des Strafvollzugs-
konkordats Nordwest- und Innerschweiz vor,
dass die Vollzugseinrichtung fiir die Aufrecht-
erhaltung des Versicherungsschutzes bei der
AHYV und IV sorgt. Da das Arbeitsentgelt fiir
Arbeitsleistung im Vollzug im Sinne von Art. 83
StGB («peculium» bzw. «Pekulium»)!® nicht als
Erwerbseinkommen gilt, ist tatsdchlich nur der
Nichterwerbstéatigenbeitrag geschuldet.20 Der
Grund, weshalb das Pekulium kein Erwerbs-
einkommen darstellt, liegt darin, dass auch die
Arbeitsleistung im Vollzug keinen Erwerbscha-
rakter aufweist, da damit nicht der Lebensun-
terhalt finanziert werden soll. Sie dient viel-
mehr der Resozialisierung, um den Insassen
eine Strukturierung des Alltags zu geben und
Haftschédden, wie Vereinsamung oder Degene-
ration, zu vermeiden.?! Sie ist aber nicht nur fiir
den einzelnen Insassen wesentlich, sondern
auch fiir die Aufrechterhaltung der Anstalts-
ordnung im Sinne eines funktionierenden In-
nenlebens der Vollzugsanstalt.22 Grundlage der
Arbeitspflicht bildet denn auch nicht ein Ar-
beitsvertrag, sondern Art. 81 StGB, wonach
Insassen zur Arbeit verpflichtet sind. Eine
Pensionierung fiir Insassen iiber 65 Jahre ist
entsprechend nicht vorgesehen; die altersun-
abhdngige Arbeitspflicht nach Art. 81 Abs. 1
StGB verletzt gemdss Bundesgericht weder
Bundes- noch Verfassungsrecht.23

Gemadss Wegleitung des Bundesamtes fiir
Sozialversicherungen haben die Anstalten den
Beitrag fiir ihre Insassen bei der fiir sie zustin-
digen Ausgleichskasse — dies ist grundsatzlich
bei der Ausgleichskasse des Kantons, in dem
sich die Anstalt befindet?4 - zu entrichten.?s Die
Anstaltist dabei befugt, diesen Betrag dem Ar-
beitsentgelt zu entnehmen.26 Diese Art von «Be-
vorschussung» funktioniert freilich dann nicht,
wenn der Insasse nicht iiber geniigend Arbeits-
entgelt verfiigt, weil er etwa nicht arbeitswillig
oder -fahig ist. Zudem erscheint prima vista
nicht von vornherein klar, welche Anstalt fiir
die Abrechnung mit der Ausgleichskasse zu-
standig ist, wenn der Betroffene sich wahrend
eines Jahres in mehreren Anstalten aufhalt.
Diesfalls ist der Beitrag von derjenigen Anstalt
zu entrichten, in der sich der Insasse am Ende
des Kalenderjahres aufhalt.2?

Art. 11 Abs. 2 AHVG sieht die Moglichkeit
vor, dass dem Betroffenen die Beitrdge erlassen
werden, wenn dies fiir ihn eine grosse Harte
bedeuten wiirde. Diesfalls muss allerdings ein
begriindetes Gesuch vorliegen und eine vom
Wohnsitzkanton bezeichnete Behdérde angehort
worden sein. Praxisgemass wird eine grosse
Harte im Sinne von Art. 11 Abs. 2 AHVG frei-
lich verneint, wenn diese einzig damit begriin-
det wird, dass der Mindestbeitrag aus dem Pe-
kulium bestritten werden muss.28 Wie bereits
erwahnt, bleibt der Wohnsitz des Betroffenen
vor dessen Einweisung in eine Anstalt beste-
hen, weshalb die dort bezeichnete Behorde —in
der Regel wohl die Ausgleichskasse - fiir das
Erlassgesuch zustdndig ist.2® Sind somit die
Ausgleichskasse des Anstaltskantons und des
(abweichenden) Wohnsitzkantons involviert, so
hat erstere der letzteren die Akten fir die Er-
lasspriifung zu iiberweisen.3? Wird das Erlass-
gesuch gutgeheissen, zahlt der Wohnsitzkanton
den Mindestbeitrag, wobei die Kantone die
Wohnsitzgemeinden zur Mittragung heranzie-
hen konnen. Aufgrund dieser Zersplitterung
von Zustdandigkeiten mit entsprechendem Ko-
ordinationsaufwand zwischen Kantonen, Ge-
meinden und Vollzugsanstalt sowie der restrik-
tiven Handhabung der grossen Harte findet der
Beitragserlass in der Praxis kaum je Anwen-
dung. Der Aufwand erscheint auch rasch un-
angemessen gross, belduft sich der Mindestbei-
trag fiir Nichterwerbstdtige doch auf lediglich
Fr. 478.-31 pro Jahr, sofern kein Vermogen vor-
handen ist.

19 Das Pekulium belduft sich derzeit auf Fr. 26.- (vgl. die Kostgeldliste [Fn. 2]),
oder Fr. 28.— (Art. 2 der Richtlinien {iber das Arbeitsentgelt im Straf-
vollzugsanstalten vom 7. April 2006; abrufbar unter http:/www.justizvoll-
zug.zh.ch/dam/justiz_innern/juv/amtsleitung/osk/kostgeld/Kostgelder%
20und%20Geb%C3%BChren%200stschweizer%20Konkordat_2017-18.pdf.
spooler.download.1478860034131.pdf/Kostgelder+ und+Geb%C3%BChren
+Ostschweizer+Konkordat_2017-18.pdf. [besucht am 1. Februar 2017]).

20 WSN (Fn. 13), Ziff. 2031.

21 Vgl. BGE 1391180 E. 1.6.

22 Bommer F.,, Kaufmann A., Arbeitspflicht im Straf- und Massnahmevoll-
zug, Urteilsbesprechung von BGE 139 I 180, ZBJV 152, 2016, 874 f., 875.

23 Vgl. die diesbeziiglichen Ausfiithrungen in BGE 139 I 180 E. 2.6.1, 2.6.2
und 2.7.

24 WSN (Fn. 13), Ziff. 2054.

25 WSN (Fn. 13), Ziff. 2170.

26 WSN (Fn. 13), Ziff. 2170.

27 WSN (Fn. 13), Ziff. 2171.

28 WSN (Fn. 13), Ziff. 3077.

29 WSN (Fn. 13), Ziff. 2055.

30 WSN (Fn. 13), Ziff. 2055.

31 Davon entfallen Fr. 392.- auf die AHV, Fr. 65.- auf die IV und Fr. 21.- auf
die EO (Vgl. Art. 2 Abs. 2, Art. 6 und Art. 9 der Verordnung 15 vom 15. Ok-
tober 2014 iiber Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der
AHV/IV/EO (SR 831.108).
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Dass bei Anstaltsinsassen des Ofteren Bei-
tragsliicken entstehen,3? liegt zundchst einmal
daran, dass vor allem kleinere Vollzugsanstal-
ten zu wenig fiir diese Problematik sensibili-
siert sind. Weiter ist der vergleichsweise grosse
Aufwand fiir die Vollzugsanstalten hinderlich,
weil etwa die notwendigen Auskiinfte liber
die Insassen nur schwer erhaltlich sind, und
schliesslich, weil der jeweiligen Anstalt durch
allfdllige Beitragsliicken der Insassen (im Ge-
gensatz zu diesen selber) kein finanzieller
Schaden entsteht und daher der (finanzielle)
Anreiz fehlt, Beitragsliicken der Insassen zu
verhindern. Den Anstalten entstehen zudem
keine subsididren Finanzierungsverpflichtun-
gen oder gar Schadenersatzforderungen, wenn
der Betroffene spdter nicht oder nur reduziert
von den AHV-Leistungen profitieren kann. Bei
den Insassen ist das Bewusstsein zur Vermei-
dung von Beitragsliicken — analog der «norma-
len» Gesellschaft — ebenfalls nicht ausgepragt.

3.2 Invalidenversicherung

3.2.1 Grundsatz der Leistungssistierung

Die Invalidenversicherung ist mit der AHV eng
verwandt. Der Kreis der versicherten Personen
istidentisch, die Beitrdge werden nach densel-
ben Grundsédtzen erhoben, die Rentensysteme
stimmen weitestgehend iiberein und die Durch-
flihrung der IV erfolgt teilweise durch die
AHV-Organe.33 Entsprechend stellen sich die-
selben - Probleme mit Beitragsliicken wie im
AHVG.34 Allerdings wirken sich solche de facto
erst nach dem Straf- und Massnahmenvollzug
aus, da aufgrund von Art. 21 Abs. 5 ATSG die
wichtigsten Leistungen der Invalidenversiche-
rung — die IV-Renten35 und Taggelder - sistiert
werden. Obwohl diese Bestimmung lediglich
die Sistierung bestehender Leistungsanspriiche
behandelt, wird wohl kaum je eine Neuausrich-
tung von Taggeldern zu bejahen sein, zumal die
Voraussetzungen zur Ausrichtung einer Rente
im Straf- und Massnahmenvollzug realiter

32
33
34
35
36

37
38

Miindliche Auskunft des Sekretdrs des Strafvollzugskonkordates der
Nordwest- und Innerschweiz, Dr. Benjamin Brédgger, vom 31. Januar 2017.
Keller (Fn. 5), Stichwort «Invalidenversicherung».

Hierzu soeben oben 3.1.2.

Dies freilich ungeachtet der Grundsdtze «Eingliederung vor Rente» oder
«Eingliederung statt Rente».

Vgl. zu dieser Fragestellung auch Keller (Fn. 5), Stichwort «Invalidenver-
sicherung».

Keller (Fn. 5), Stichwort «Invalidenversicherung».

Vgl. die Verordnung vom 28. August 1978 iiber die Abgabe von Hilfsmit-
teln durch die Altersversicherung (HVA; SR 831.135.1).
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nicht erfiillbar sind. Die vorab anzuordnenden
Eingliederungsmassnahmen — sofern sie denn
Uberhaupt durchfiihrbar sind — kénnen kaum
je definitiv bereits als gescheitert betrachtet
werden, bevor der Insasse nicht in Freiheit ei-
nen Arbeitsversuch (Art. 18a IVG) unternom-
men hat bzw. die Eingliederungsfihigkeit
(Art. 57 Abs. 1 lit. d IVG) zu verneinen ist.3¢
Keine Sistierung erfahren die IV-Sachleistun-
gen, wie etwa die Friithintervention und Ein-
gliederungsmassnahmen, von denen freilich
die wenigsten im Straf- und Massnahmenvoll-
zug angewendet werden,3” da sie kaum erfolg-
versprechend sein diirften. Ausnahme bilden
hochstens Massnahmen beruflicher Art, um
einen Insassen in seinen fritheren oder in ei-
nem dhnlichen Beruf wieder eingliedern zu
konnen. Auch die Ausrichtung gewisser Sach-
leistungen in Form von Hilfsmitteln, d.h. Ge-
rate, die der Fortbewegung oder der Herstel-
lung des Kontaktes mit der Umwelt oder der
Selbstsorge dienen,3® sind denkbar, wobei sich
bei grosseren Einschrankungen die Frage der
Hafterstehungsfahigkeit stellt.

3.2.2 Tiicken und Liicken

Da sich die Gefdngnispopulation von der Ge-
samtbevolkerung insofern unterscheidet, als
uberwiegend ausldndische Staatsangehorige
einsitzen, stellt sich die Frage, ob diese der Ver-
sicherungspflicht gemdéss Art. 1b IVG i.V.m.
Art. 1a Abs. 11it. a und b AHVG unterstehen.
Dies ist der Fall, wenn sie vor dem Delikt Wohn-
sitzin der Schweiz hatten. Hatte der Betroffene
keinen Wohnsitz in der Schweiz, begriindet er
nach der Inhaftierung oder dem Massnahme-
antritt somit keinen schweizerischen Wohnsitz.
Er ist diesfalls nur versichert, wenn er vorher
in der Schweiz eine Erwerbstatigkeit ausgetibt
hat (Art. 1la Abs. 11it. b AHVG) und keine Aus-
nahme gemadss Abs. 2 derselben Bestimmung
greift. Wer kommt jedoch fiir die Heilbehand-
lung eines Gesundheitsschadens auf, wenn der
Insasse nicht nach IVG versichert ist, was in
der Praxis bei der tiberwiegenden Zahl der aus-
landischen Insassen der Fall ist?

Der allgemeine Teil des Sozialversiche-
rungsrechts sieht in Art. 64 Abs. 2 vor, dass bei
Erfiillung des jeweiligen Einzelgesetzes die
Heilbehandlung im gesetzlichen Umfang und
in nachstehender Reihenfolge zu Lasten: a. der
Militdrversicherung; b. der Unfallversiche-
rung; c. der Invalidenversicherung; d. der
Krankenversicherung gehen soll. Wenn somit
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beieinem ausldndischen Insassen naturgemass
die — schweizerische - Militarversicherung
nicht greift, ist zu unterscheiden, ob der Ge-
sundheitsschaden auf einen Unfall oder auf
eine Krankheit3? zuriickzufiihren ist. Ist von
einer Krankheit auszugehen,*® wird zu priifen
sein, ob der Betroffene krankenversichert ist.4
Andere Sachleistungen, namentlich Hilfsmittel
oder Eingliederungsmassnahmen, gehen ge-
mass Art. 65 ATSG nach den Bestimmungen
des jeweiligen Einzelgesetzes und in nachste-
hender Reihenfolge zu Lasten: a. der Militdr-
versicherung oder der Unfallversicherung;
b. der Invalidenversicherung oder der Alters-
und Hinterlassenenversicherung; c. der Kran-
kenversicherung. Auch hier ist somit ent-
scheidend, auf welche Ursache — Unfall oder
Krankheit — der Gesundheitsschaden zuriick-
zufiihren ist. Im Folgenden sind somit zundchst
die Bedingungen der Krankenversicherung zu
betrachten (sogleich Ziff. 3), bevor die Unfall-
versicherung ndher beleuchtet wird (unten
Ziff. 4).

3.3 Krankenversicherung

3.3.1 Versichertenstatus

Die Krankenversicherung erbringt Leistungen
als obligatorische Krankenpflegeversicherung
und aufgrund der im vorliegenden Zusammen-
hang nicht interessierenden Einzel- bzw. Kol-
lektivtaggeldversicherung.2 Wie bei AHV und
IV besteht eine Versicherungspflicht. Gemaéss
Art. 3 Abs. 1 KVG hat sich jede Person mit
Wohnsitz in der Schweiz fiir die Krankenpflege
zu versichern. Das Versicherungsobligatorium
erstreckt sich unter anderem auch auf Per-
sonen mit Wohnsitz im Ausland, die in der
Schweiz titig sind oder ihren gewohnlichen
Aufenthalt43 haben.#4 Ausldnder, die vor der
Straftat Wohnsitz in der Schweiz hatten, blei-
ben gestiitzt auf Art. 26 ZGB#*5> versichert, da -
wie bereits erwdahnt — die Unterbringung u.a.
in einer Heil- oder Strafanstalt keinen neuen
Wohnsitz begriindet. Nach Art. 3 Abs. 3 lit. a
KVG ist ein Ausldnder ohne Wohnsitz in der
Schweiz aber auch versichert, wenn er vor dem
Vollzug eine Erwerbstatigkeit in der Schweiz
ausgelibt oder zumindest seinen gewohnlichen
Aufenthalt gehabt hat. Im Gegensatz zur AHV
oder IV bestehen dariiber hinaus weitere Ver-
sichertenkategorien, die sich aus Art. 1 Abs. 2
KVV ergeben. Nach dieser Bestimmung sind
u.a. auch Ausldnder mit einer Kurzaufenthalts-
bewilligung gemdss Art. 32 f. AuG*, Asyl-

bewerber, die in der Schweiz ein Asylgesuch
gestellt haben oder denen die vorldufige Auf-
nahme bewilligt worden ist¥ krankenversi-
chert. Diese werden in der Praxis mit Hilfe der
Caritas im Auftrag der Kantone gegen Krank-
heit versichert. Der Versicherungspflicht un-
terstehen auch Ausldnder ohne Aufenthaltsbe-
rechtigung — sogenannte Sans-Papiers —, wenn
sie gemass Art. 82 AsylG nothilfeberechtigt
sind und/oder iiber einen zivilrechtlichen
Wohnsitz in der Schweiz verfiigen. Die Kanto-
ne konnen allerdings die Pramien auf einen
bestimmten Zeitpunkt sistieren lassen.*8
Ferner sind Personen mit einer Kurzaufent-
halts- oder einer Aufenthaltsbewilligung nach
dem Freiziigigkeitsabkommen (FZA%%) oder
dem EFTA-Abkommen50 versichert. Schliess-
lich unterstehen auch die in der Schweiz
zahlenmdssig bedeutsamen Grenzganger und
ihre nicht erwerbstdtigen Familienangehorigen
mit Wohnsitz in einem EG-/EFTA-Mitgliedstaat
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dem Krankenversicherungsobligatorium.

Wie der Autor im Schweizerischen Vollzugs-

lexikon bereits dargestellt hat,5! erfiillen trotz
dieser vielfdltigen Variationen des Versicher-
tenstatus die allermeisten ausldndischen Straf-

39

40
41
42

43
44

4
46

[

47

4

[

49

50

51

Nach Art. 3 Abs. 1 ATSG ist Krankheit jede Beeintrdchtigung der kérper-
lichen, geistigen oder psychischen Gesundheit, die nicht Folge eines
Unfalles ist und die eine medizinische Untersuchung oder Behandlung
erfordert oder eine Arbeitsunfdhigkeit zur Folge hat.

Zur Konstellation bei einem Unfall vgl. unten 3.4.

Hierzu anschliessend unten 3.3.

Vgl. hierzu etwa beispielhaft zur vom Bundesgericht bejahten Leistungs-
pflicht einer als Summenversicherung ausgestalteten Krankentaggeld-
versicherung nach VVG fiir einen Versicherten, der eine Freiheitsstrafe
angetreten hatte, das Urteil 4A_38/2015 vom 25. Juni 2015.

Vgl. Art. 13 Abs. 2 ATSG.

Art. 3 Abs. 3 lit. a KVG; vgl. in diesem Zusammenhang auch die detail-
lierte Bestimmung der Versicherungspflicht in Art. 1 Abs. 2 KVV.

Zu dieser Bestimmung bereits oben 3.1.1.

Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 iiber die Ausldnderinnen und Aus-
ldander (Ausldndergesetz, AuG; SR 142.20).

Vgl. Art. 66 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31) und
Art. 83 AuG.

Vgl. die Ausfithrungen im Schlussbericht der eingesetzten Arbeitsgrup-
pe zu Handen der Konferenzen der Kantonalen Justiz- und Polizeidirek-
torinnen und -direktoren (KKJPD) und der Kantonalen Sozialdirekto-
rinnen und -direktoren (SODK) sowie der Geschiftsleitung der
Schweizerischen Konferenz fiir Sozialhilfe (SKOS), Schnittstelle Justiz-
vollzug — Sozialhilfe (franz. Fassung: Interface entre 1'exécution des sanc-
tions pénales et I'aide sociale), in Kraft ab 1. Januar 2016 (nachfolgend:
Schlussbericht Justizvollzug — Sozialhilfe), S. 23.

Bei einem spdteren Gesuch um Kosteniibernahme eines Versicherungs-
falles kénnen diese Kosten durch die Krankenversicherung riickwirkend
tiibernommen werden, wobei die letzten zw6lf Monate mit einem Auf-
schlag von 25% belegt werden.

Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft einerseits und der Europdischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten andererseits {iber die Freiziigigkeit (SR 0.142.112.681).
Ubereinkommen vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europdischen
Freihandelsassoziation (EFTA; SR 0.632.31).

Vgl. Keller (Fn. 5), Stichwort «Krankenversicherung».
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gefangenen je nach Anstalt und Vollzugsform
in der Praxis diese Kriterien nicht und sind
daher nicht krankenversichert. Ein Versicher-
tenstatus besteht etwa dann nicht, wenn der
Betroffene keinen gewohnlichen Aufenthalt in
der Schweiz gehabt und/oder sich nicht bei ei-
ner Krankenversicherung angemeldet hat. Dies
trifft insbesondere bei den sogenannten Kri-
minaltouristen zu.

3.3.2 Abschluss der Versicherung

Fiir den Abschluss der Versicherung ist der In-
sasse grundsatzlich selber verantwortlich. Den
Einrichtungen des Justizvollzugs, aber auch
allfdlligen behandelnden Suchteinrichtungen
oder psychiatrischen Kliniken und den zustédn-
digen Gemeinden kommt freilich in der Praxis
dennoch die Aufgabe zu, fiir die Versicherungs-
deckung des Betroffenen besorgt zu sein, falls
dieser trotz Versicherungsobligatorium nicht
versichert ist.52 Die Kantone kennen zum Teil
Vorschriften, welche die Strafvollzugsbehor-
den verpflichten, fiir Nichtversicherte eine
Krankenversicherung abzuschliessen.>3 Art. 18
Abs. 2 der Konkordatsvereinbarung des Straf-
vollzugskonkordats Nordwest- und Inner-
schweiz verpflichtet die Vollzugseinrichtung,
fiir den Abschluss und die Aufrechterhaltung
einer Krankenversicherung der Insassen im
Rahmen und im Umfang des KVG-Obligato-
riums zu sorgen. Dies liegt freilich auch im
Interesse der Vollzugseinrichtung selber, sieht
doch Art. 18 Abs. 3 der Konkordatsvereinba-
rung vor, dass die Kosten zu Lasten der Voll-

52
53

54
55
56

57

58
59

60

61
62

Schlussbericht Justizvollzug - Sozialhilfe (Fn. 48), 41 f.

Vgl. etwa Art. 7 der Verordnung iiber den Straf- und Massnahmenvollzug
sowie die Bewdhrungshilfe (Strafvollzugsverordnung) des Kantons Ob-
walden vom 19. Oktober 1989 (GDB 330.11).

Kostgeldliste (Fn. 2), 5.

Vgl. auch Schlussbericht Justizvollzug - Sozialhilfe (Fn. 48), 42.

Diese Bestimmung lautet: «Solange Asylsuchende und Schutzbediirftige
ohne Aufenthaltsbewilligung ganz oder teilweise Sozialhilfe beziehen,
istihr Anspruch auf Pramienverbilligung nach Art. 65 KVG sistiert. Der
Anspruch lebt in dem Zeitpunkt auf, in dem diese Personen als Fliicht-
linge anerkannt werden, als Schutzbediirftige einen Anspruch auf eine
Aufenthaltsbewilligung haben oder keine Sozialhilfe mehr beziehen».
Schlussbericht Justizvollzug — Sozialhilfe (Fn. 48), 42; zu Aufgabe, Stel-
lung und Koordination der Sozialhilfe im Bereich des Straf- und Mass-
nahmevollzugs vgl. den 2. Teil dieser Betrachtungen in der SZK 2/2017.
Hierzu sogleich.

Vgl. die Kostgeldliste (Fn. 2), 5; Art. 24-26 der Obwaldner Strafvollzugs-
verordnung (Fn. 53); ferner Schlussbericht Justizvollzug — Sozialhilfe
(Fn. 48), 42.

Schlussbericht Justizvollzug - Sozialhilfe (Fn. 48), 43; zu dieser Frage-
stellung ausfiihrlich der zweite Teil dieser Arbeit, der in der SZK 2/2017
erscheinen wird.

Hierzu oben 3.1.2.

Schlussbericht Justizvollzug - Sozialhilfe (Fn. 48), 14.
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zugseinrichtung gehen, wenn im Unfall- oder
Krankheitsfall kein anderer Kostentrdger ge-
funden werden kann.

3.3.3 Liicken und Tiicken betreffend Bezahlung
der Krankenkassenprdmien wéhrend des
Straf- und Massnahmevollzugs
Wiéahrend die Kosten des anstaltsinternen Ge-
sundheitsdienstes (ambulante medizinische
Grundversorgung) im Kostgeld der Vollzugs-
anstalten inbegriffen sind, >4 stellt sich die Fra-
ge, wer die Pramien wahrend des Straf- oder
Massnahmevollzugs bezahlt und fiir die nicht
gedeckten Kosten (z.B. Franchisen, Selbstbe-
halte) aufkommt. Eine naheliegende und in der
Praxis verbreitete Losung ist, wie bei der «nor-
malen Bevolkerung», dass die Pramien durch
die Versicherten selber zu tragen sind,>> allen-
falls flir Personen in bescheidenen wirtschaft-
lichen Verhdltnissen mittels individueller Pra-
mienverbilligung durch die 6ffentliche Hand.
Fiir gewisse Personengruppen ist der An-
spruch auf Pramienverbilligung freilich sistiert
(vgl. Art. 82a Abs. 7 AsylG5¢). Bei Unklarheiten
betreffend Hoéhe und Ubernahmepflicht der
Pramie liegt es am zustdndigen Sozialhilfe-
organ, Unterstiitzung zu leisten.5?” Nach der
Losung des Strafvollzugskonkordats der Nord-
west- und Innerschweiz gehen die Kosten
notfalls zulasten der zustdndigen einweisen-
den Behorde, sofern die Belastung des Sperr-
kontos58 bis zu einer Riicklage von Fr. 600.- pro
Vollzugsjahr diese Auslagen nicht zu decken
vermag.5®
Moglich ist, dass der Betroffene ein Gesuch
um Gewdhrung einer Kostenbeteiligung oder
-libernahme beim fiir die Sozialhilfe zustdndi-
gen Gemeinwesen einreicht.®® Wiinschenswert
ist freilich immer eine (Mit-)Finanzierung
durch den Insassen selber unter Heranziehung
dessen individuellen Frei- und/oder Sperrkon-
tos. Das sogenannte Freikonto ist der frei ver-
fligbare Teil des Kontos des jeweiligen Insas-
sen, auf welches das Pekulium eingezahlt wird.
Daraus sind namentlich die personlichen Aus-
lagen wahrend des Vollzugs (Genussmittel,
Telefongebiihren, Porti usw.), Ausgaben fiir
die Sozialversicherungen, wie etwa die AHV-
Mindestbeitrége, ! Krankenversicherungs- und
Unfallversicherungsbeitrdge, nicht gedeckte
medizinische Kosten, ferner allfdllige Unter-
haltsverpflichtungen und Schuldensanierun-
gen sowie Wiedergutmachungsleistungen an
Geschddigte zu finanzieren.62
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Der andere Teil des Insassenkontos bildet
das sogenannte Sperrkonto, mit dem eine Riick-
lage fiir die Zeit nach der Entlassung gebildet
wird. Ausnahmsweise konnen Beziige vom
Sperrkonto getdtigt werden zur Unterstiitzung
von Ehefrau oder Kindern, ferner fiir Aus- und
Weiterbildungen; Leistungen an Geschadigte,
zur Abzahlung von Schulden, aber auch fiir von
den Sozialversicherungen nicht gedeckte Kos-
ten medizinischer Leistungen.s3 Diesen Leis-
tungen ist gemeinsam, dass sie einen Bezug zu
den erwarteten (Lebens-)Kosten nach Vollen-
dung des Straf- oder Massnahmevollzugs auf-
weisen, mit anderen Worten auch in Freiheit
ohnehin getdtigt werden miissen. Betreffend
Verfiigbarkeit der ausbezahlten Sozialversiche-
rungsleistungen gilt, dass die ausbezahlten
Renten dem Insassen fiir den Gefdngnisalltag
grundsdtzlich nicht zur Verfligung stehen.
Auch iiber sein Pekulium kann der Gefangene
nur teilweise frei verfiigen. Die Renten der So-
zialversicherungen werden hingegen auf das
private Konto des Gefangenen (oder seiner
ndchsten Angehorigen) tiberwiesen, auf das er
grundsdatzlich keinen Zugriff hat.

Was geschieht jedoch mit der trotz Versiche-
rungsobligatoriums erheblichen Zahl von —
ausldndischen - Strafvollzugsinsassen, die in
der Schweiz nicht versichert sind? War eine
Person vor Vollzugsantritt im Ausland versi-
chert, miisste das Herkunftsland fiir die Pra-
mienzahlung aufkommen bzw. die anfallenden
Kosten iibernehmen. Dies findet in der Praxis
freilich nicht statt.64 Die zwei Strafvollzugskon-
kordate der Nordwest- und Innerschweiz bzw.
der Ostschweizt kennen bei Ausldndern ohne
Wohnsitz und Krankenkasse folgende Losung:
Zundchst meldet die Vollzugsinstitution den
Betroffenen der Einweisungsbehorde. Die Ein-
weisungsbehorde gelangt anschliessend an die
zustdndige kantonale Sozialbehorde. Lehnt
diese eine Leistungsiibernahme ab und wird
daher kein Kostentrdger gefunden, bezahlt
schliesslich die Einweisungsbehorde die Kos-
ten.66 Transparenter und sinnvoller wdre in
dieser Situation freilich, solche Personen durch
eine Auffangeinrichtung zu versichern.s’

Die nicht durch die Krankenversicherung
gedeckten Gesundheitskosten — wie etwa eine
zahnérztliche (Not-)Behandlung - sind im Rah-
men des Vollzugskostenbudgets direkt durch
den Staat zu berappen, wobei der Betroffene an
den Kosten beteiligt werden konnte.68 Dies
scheitert freilich regelméssig an den fehlenden

finanziellen Mitteln der Insassen des Straf-
oder Massnahmevollzugs. Andere Notbehand-
lungen in jedem Spital der Schweiz werden
durch die Grundversicherung gedeckt; falls -
wie im Regelfall — eine Grundversicherung
fehlt, bleibt der Kostentrager unklar.69

3.3.4 Vorleistungspflicht bei unklarem
Kostentrdger

Sind grundsatzlich mehrere Trager einer Leis-
tung gleichzeitig denkbar, stellt sich die Frage
der Koordination. Man unterscheidet dabei die
intrasystemische Koordination, d.h. eine Koor-
dination innerhalb desselben Versicherungs-
zweiges, die intersystemische Koordination, mit
einer Koordination zwischen verschiedenen
Versicherungszweigen mit kongruenten Leis-
tungen und die extrasystemische Koordination,
welche die Leistungen der Sozialversicherun-
gen und Leistungen anderer Entschidigungs-
systeme koordiniert. Bei der vorliegenden Fra-
gestellung ist regelmaéassig unklar, welcher
Kostentrédger fiir entstandene Gesundheitskos-
ten aufzukommen hat. Wahrend die intersyste-
mische Koordination etwa die Frage beantwor-
tet, ob im konkreten Fall - je nach auslosendem
Ereignis des Gesundheitsschadens - die Unfall-
oder Krankenversicherung zu leisten hat oder
bei der extrasystemischen Koordination eine
sozialhilferechtliche Zustdndigkeit gegeben ist,
bleibt bis zu diesem Zeitpunkt unklar, wer vor-
ab, d.h. bis zur endgiiltigen Kldarung der ko-
ordinationsrechtlich zu losenden Leistungs-
iibernahme, die notwendigerweise einige Zeit
in Anspruch nimmt,7 fiir die entstandenen
Kosten aufkommt. Diesfalls haben die zustdn-
digen Vollzugseinrichtungen die Kosten zu tra-
gen.”! Dasselbe gilt freilich, wenn sich keine
koordinationsrechtliche Losung abzeichnet.
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63 Schlussbericht Justizvollzug — Sozialhilfe (Fn. 48), 15.

64

6

()]

66
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Gemadss Auskunft des Sekretdrs des Strafvollzugskonkordates der Nord-
west- und Innerschweiz, Dr. Benjamin Bragger, gelang es bis anhin nicht
einmal den - franzdsischsprachigen —- Westschweizer Kantonen, die fran-
zosischen Behdrden zu veranlassen, die Gesundheitskosten der Strafge-
fangenen aus Frankreich zu tragen.

Beim Konkordat der Lateinischen Schweiz finden sich keine entspre-
chenden Bestimmungen.

Kostgeldliste (Fn. 2), 6.

Vgl. zu dieser Frage ausfiihrlicher Teil 2 dieser Arbeit, der in der
SZK 2/2017 erscheinen wird.

Art. 26 der Obwaldner Strafvollzugsverordnung (Fn. 53).

Hierzu sogleich.

Moglich, und nicht einmal so unhdufig, fithren gerichtliche Prozesse
zwischen verschiedenen Leistungstrdgern zu Verzogerungen bis zur
Leistungsausrichtung.

Schlussbericht Justizvollzug - Sozialhilfe (Fn. 48), 43.
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Art. 18 Abs. 3 der Konkordatsvereinbarung des
Strafvollzugskonkordats Nordwest- und Inner-
schweiz regelt diesfalls im Sinne von «die Letz-
ten beissen die Hunde», dass die Kosten zu
Lasten der Vollzugseinrichtung gehen, wenn
im Unfall- oder Krankheitsfall kein anderer
Kostentrdager gefunden werden kann.

3.4 Unfallversicherung
3.4.1 Versichertenstatus
Die Unfallversicherung ist eine obligatorische
Versicherung der Unselbstandigerwerbenden
und deckt die wirtschaftlichen Folgen von Be-
rufsunfdllen, Nichtberufsunfdllen und Berufs-
krankheiten sowie Schadigungen wahrend der
Heilbehandlung (vgl. Art. 6 UVG). Die Unfall-
versicherung erbringt individuelle und kollek-
tive Leistungen”2. Die individuellen Leistungen
betreffen einerseits verschiedene Sachleistun-
gen, andererseits unter anderem Geldleistun-
gen in Form von Taggeldern, Renten und Hilf-
losenentschadigungen.”3

Wie die Krankenversicherung ist auch die
Unfallversicherung in der Schweiz obligato-
risch, allerdings nur fiir Unselbstandigerwer-
bende. Selbstindigerwerbende konnen sich
immerhin freiwillig versichern.” Da die Insas-
sen des Straf- und Massnahmevollzugs jedoch
mit Ausnahme arbeitstatiger Haftlinge in Halb-
gefangenschaft’ nicht erwerbstatig sind (und
oftmals auch vor dem Vollzug nicht waren),
greift das Versicherungsobligatorium dieser
typischen Arbeitnehmerversicherung kaum je.
Art. 1a Abs. 2 UVV regelt denn auch, dass In-
sassen von Straf-, Verwahrungs- und Arbeits-
erziehungsanstalten’¢ sowie von Erziehungs-
heimen nur fir die Zeit, wahrend der sie
ausserhalb des Anstalts- oder Heimbetriebes
von Dritten gegen Lohn beschéftigt werden,
obligatorisch versichert sind. Art. 3 Abs. 2UVG
bestimmt ferner, dass die Versicherung mit
dem 31. Tag nach dem Tag, an dem der An-
spruch auf mindestens den halben Lohn auf-
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Letztere insbesondere im Bereich der Prdavention der Unfallverhiitung.
Siehe diese Definition bei Keller (Fn. 5), Stichwort «Unfallversicherung»,
und daselbst auch die einzelnen Leistungen der Unfallversicherung im
Allgemeinen.

Vgl. zu Details Keller (Fn. 5), Stichwort «Unfallversicherung».

Vgl. Art. 77b StGB.

Heute: Einrichtungen fiir junge Erwachsene.

Art. 3 Abs. 3UVG.

Siehe oben 3.3.3.

Zu dieser unten 3.5.

Siehe oben 3.2.

Art. 18a IVG.
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hort, endet. Diese «Nach-Versicherung» kann
zwar bis auf sechs Monate verlingert werden,””
andert aber nichts daran, dass Beschaftigun-
gen ausserhalb der Vollzugsanstalten selten
sind und sich daher die Frage stellt, wie die
Insassen in allen anderen Fdllen gegen Unfall
versichert sind.

3.4.2 Unfallversicherung in der Praxis

Ausserhalb des Straf- und Massnahmevollzugs
haben Personen, die nicht gegen Unfall nach
UVG versichert sind, eine Versicherungsde-
ckung durch die soziale Krankenversicherung.
Diese gewdhrt nach Art. 1a Abs. 2 lit. b KVG
Leistungen bei Unfall, soweit dafiir keine Un-
fallversicherung aufkommt. Auf die Liicken
und Ticken in Bezug auf die Bezahlung der
Krankenkassenpriamien und die Ubernahme
von Gesundheitskosten wihrend des Straf- und
Massnahmevollzugs wurde bereits eingegan-
gen.”8 So kommt es in der Praxis héufig vor,
dass Insassen des Straf- oder Massnahmevoll-
zugs weder nach KVG noch nach UVG versi-
chert sind. Eine freiwillige Versicherung im
Rahmen des Obligatoriums istnach Art. 4 UVG
(vgl. auch Art. 134 UVV) zwar moglich, jedoch
fiir Insassen von Straf- oder Massnahmevoll-
zugsanstalten nicht vorgesehen und aufgrund
der Kosten wohl auch nicht sinnvoll.

Besteht eine Versicherung gegen Unfall nur
im Rahmen der Krankenversicherung, ergibt
sich im Invaliditdtsfall, dass die Unfallversi-
cherung keine Leistungen erbringt, sondern
lediglich die Invalidenversicherung und allen-
falls die berufliche Vorsorge.” Es stellt sich
freilich die Frage, ob wihrend des Vollzugs
Invaliditdt, die zum Anspruch auf eine Invali-
denrente fiihrt, iiberhaupt eintreten kann. Ge-
mass Art. 19 Abs. 1 UVG entsteht der Renten-
anspruch ndmlich erst dann, wenn von der
Fortsetzung der arztlichen Behandlung keine
namhafte Besserung des Gesundheitszustan-
des des Versicherten mehr erwartet werden
kann und allfdllige Eingliederungsmassnah-
men der Invalidenversicherung abgeschlossen
sind. Zur Invalidenversicherung wurde aus-
gefiihrt,80 dass die Eingliederungsmassnah-
men - wie etwa medizinische Massnahmen,
Berufsberatung, Arbeitsvermittlung usw. — die
wahrend eines ldnger dauernden Straf- oder
Massnahmevollzugs durchgefiihrt werden,
realiter kaum je definitiv bereits als gescheitert
betrachtet werden, bevor der Insasse nicht
in Freiheit einen Arbeitsversuch8! unternom-
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men hat bzw. die Eingliederungsfihigkeit ganz
oder teilweise verneint werden muss. Entspre-
chend werden in der Praxis keine Neurenten
an Vollzugsinsassen ausgerichtet. Bestehende
UV-Invalidenrenten werden aufgrund von
Art. 21 Abs. 5 ATSG, wie die Renten der Inva-
lidenversicherung, wahrend des Strafvollzugs
eingestellt.s2

Ist der Eingewiesene privat weder gestiitzt
auf das UVG noch das KVG gegen Unfall ver-
sichert, kommt subsididr die Unfallversiche-
rung der jeweiligen Vollzugsanstalt, die als
kollektive Unfallversicherung abgeschlossen
wird, fiir die Unfallkosten auf. Die Vollzugsan-
stalten sind zwar gemadss dem bereits erwahn-
ten Art. 18 Abs. 2 der Konkordatsvereinbarung
des Strafvollzugskonkordats Nordwest- und
Innerschweiz verpflichtet, fiir den Abschluss
und die Aufrechterhaltung einer Krankenver-
sicherung der Insassen im Rahmen und im Um-
fang des KVG-Obligatoriums zu sorgen. Dies-
falls wiren die Betroffenen auch gegen Unfall
versichert. Die wohl einfachste und an sich
naheliegendste Moglichkeit, dass die Vollzugs-
anstalt fiir alle Insassen eine Krankenversiche-
rung abschliessen wiirde, funktioniert in der
Praxis nicht: Sei es, weil die meisten Insassen
die Versicherteneigenschaft nicht erfiillen, sei
es, dass niemand fiir die Prdmien aufkom-
men wiirde. Danach Art. 18 Abs. 3 der Konkor-
datsvereinbarung die Kosten zu Lasten der
Vollzugseinrichtung gehen, wenn im Unfall-
oder Krankheitsfall kein anderer Kostentrdager
gefunden werden kann, schliessen die Voll-
zugsanstalten fiir Unfdlle eine kollektive Un-
fallversicherung ab. Eine solche kollektive Ver-
sicherung fiir den Krankheitsfall existiert im
Gegensatz dazu nicht.

Die Pramienkosten fiir die kollektive Unfall-
versicherung betragen im Nordwest- und In-
nerschweizerkonkordat Fr. 1.30 pro Tag und
werden auf das Kostgeld geschlagen.83 Die kol-
lektive Unfallversicherung versichert gemadss
Leistungskatalog8 alle Berufs- und Nichtbe-
rufsunfille, die wahrend des Freiheitsentzugs

zwoOlf Stunden nach dem Zeitpunkt, an dem sie
in die Einrichtung zurtickgekehrt sein sollte,
nichtin die Vollzugseinrichtung zuriickgekehrt
ist. Bei drztlich festgestellter Arbeitsunfahig-
keit wird wahrend hochstens 730 Tagen ein
Taggeld von wenigstens Fr. 100.— ab dem Un-
fallereignis ausgerichtet, allerdings — wohl in
Anlehnung an die Leistungssistierung gemass
Art. 21 Abs. 5 ATSG - erst ab dem Entlassungs-
tag aus dem Straf- oder Massnahmevollzug. Die
Tage, wahrend denen die eingewiesene Person
kein Taggeld erhilt, zédhlen trotzdem fiir die
Bemessung der Leistungsdauer. Laufen die
730 Tage wahrend des Freiheitsentzugs ab und
ist die eingewiesene Person zum Entlassungs-
zeitpunkt noch immer arbeitsunfahig, wird
kein Taggeld ausgerichtet. Interessanterweise
wird diesfalls — ohne die soeben erwdahnten
Eingliederungsmassnahmen, wie medizinische
Massnahmen, Berufsberatung und Arbeitsver-
mittlung, durchgefiihrt zu haben - von einer
dauernden erheblichen Schiadigung der kérper-
lichen, geistigen oder psychischen Integritat
ausgegangen und das «Invaliditdtskapital» aus-
gerichtet. Wie dieses Kapital berechnet wird
und wie es sich zusammensetzt, bleibt freilich
offen. Das UVG kennt keine Kapitalleistungim
Invaliditatsfall, mit Ausnahme des in der Pra-
xis kaum je angewandten und umstrittenen
Instituts der einmaligen Abfindung gemdss
Art. 23 Abs. 1 UVG (statt einer Rentenleistung)
zugunsten des Versicherten.85 Schliesslich
kennt der Anhang der erwdahnten Kostgeld-
liste des Ostschweizer Strafvollzugskonkor-
dates eine dem UVG ebenfalls unbekannte
Anpassung der Leistungen an die Kaufkraftim
Ausland, wonach die Versicherungsleistungen
entsprechend gekiirzt werden, wenn die Le-
benshaltungskosten im Aufenthaltsland der
versicherten Person wesentlich tiefer sind.

FORSCHUNG/RECHERCHE

82 Hierzu ausfiihrlich Keller (Fn. 5), Stichworte «Invalidenversicherung»

und «Unfallversicherung».
83 Vgl. Kostgeldliste (Fn. 2), 2.

84 Die nachfolgenden Ausfiihrungen entstammen dem Anhang der Kost-
geldliste (Fn. 2) des Ostschweizer Strafvollzugskonkordates «Grundleis-
tungen im offenen und geschlossenen Strafvollzug» und «beim Vollzug
von stationdren therapeutischen Massnahmen».

85 Locher T., Gachter T., Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl,,
Stampfli, Bern 2014, § 54 N 36. Die Abfindung ist denn auch wirkungslos,
wenn die IV im gleichen Fall bereits eine Rente gewdhrt oder eine solche
noch nicht gewdhrt hat. In letzterem Fall wiirde der Versicherte die IV-
Rente «verlieren», wenn er dank der UV-Abfindung wieder erwerbsfahig
wiirde (vgl. hierzu Scartazzini G., Hiirzeler M., Bundessozialversiche-
rungsrecht, 4. Aufl,, Helbing Lichtenhahn, Basel 2012, § 17 N 136 ff., ins-
besondere N 140). Eine dhnliche, allgemeinere Abfindungsbestimmung
findet sich in Art. 58 MVG (hierzu Scartazzini & Hiirzeler, § 18 N 93).

passieren, eingeschlossen Unfille im Zusam-
menhang mit einer Entweichung oder einem
Entweichungsversuch. Allerdings erlischt die
Versicherung mit dem Zeitpunkt des unrecht-
massigen Verlassens des Anstaltsareals. Dies-
falls gehen die Kosten mangels Versicherungs-
deckung zulasten der einweisenden Behorde.
Dasselbe gilt, wenn die eingewiesene Person
bei bewilligter Abwesenheit nach Ablauf von
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3.5 Berufliche Vorsorge

3.5.1 Versichertenstatus

Die berufliche Vorsorge stellt eine obligatori-
sche Versicherung der unselbstandig Erwerbs-
titigen dar und deckt die wirtschaftlichen
Folgen der Risiken Alter, Invaliditdt und Tod
ab. Fir selbstandig Erwerbende besteht eine
freiwillige Versicherungsmoglichkeit. Im BVG
wird lediglich die obligatorische Vorsorge ge-
regelt, wihrend das sogenannte Uberobligato-
rium auf den Statuten und Reglementen der
verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen fusst.
Gemass Art. 5 Abs. 1 BVG gilt die obligatorische
berufliche Vorsorge nur fiir Personen, die bei
der AHV versichert sind.

Wie bereits oben ausgefiihrt, untersteht die
liberwiegend ausldndische Gefangnispopula-
tion der Versicherungspflicht gemdss Art. la
Abs. 11it. aund b AHVG, wenn sie vor der Ver-
urteilung Wohnsitz in der Schweiz hatten. War
dies — regelmdssig — nicht der Fall, begriinden
die Betroffenen nach der Inhaftierung oder dem
Massnahmeantritt somit keinen schweizeri-
schen Wohnsitz. Sie sind diesfalls nur versi-
chert, wenn sie vorher in der Schweiz eine Er-
werbstatigkeit ausgeiibt haben (Art. 1a Abs. 1
lit. b AHVG) und keine Ausnahme gemaéss Abs. 2
derselben Bestimmung greift. Damit entfallt fiir
einen Grossteil der Insassen die obligatorische
berufliche Vorsorge samt deren Leistungen.

3.5.2 Liicken und Tiicken

Selbst wenn ein Insasse den Versichertenstatus
vor dem Straf- oder Massnahmenvollzug er-
fiillt, heisst dies freilich noch nicht, dass er
auch BVG-Leistungen beanspruchen kann -
sofern sich ein versichertes Risiko verwirklicht
hat. Dies setzt voraus, dass der Betroffene wah-
rend des Vollzugs weiter versichert ist.8¢ Da die
Insassen jedoch regelmaéssig die bisherige Ar-
beitsstelle beim Vollzugsantritt verlieren, stellt
sich die Frage, ob (und falls ja) wie lange der
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Vgl. hierzu bereits Keller (Fn. 5), Stichwort «Berufliche Vorsorge».

Zu den Aufgaben der Auffangeinrichtung Art. 60 BVG und die Ausfiih-
rungen hierzu bei Keller (Fn. 5), Stichwort «Berufliche Vorsorge».

Vgl. Art. 16 BVG. Die Abgabesidtze bewegen sich mit aufsteigendem Le-
bensalter zwischen 7% und 18%.

Art. 8 Abs. 1 BVG. Der Koordinierte Lohn «koordiniert» die Lohnspanne
zwischen Fr. 24675.— (Betrag der AHV-Vollrente pro Jahr) und Fr. 84600.—
(dem maximalen versicherten Verdienst).

Vgl. Art. 77b StGB.

Vgl. oben 3.1.2.

Oben 3.1.2.

Nach dieser Bestimmung hat der Arbeitgeber mindestens die Hélfte der
Beitrdge an die Vorsorgeeinrichtung zu iibernehmen.

Hierzu bereits Keller (Fn. 5), Stichwort «Berufliche Vorsorge».
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Insasse bei seiner bisherigen Vorsorgeeinrich-
tung versichert bleiben kann. Art. 47 Abs. 1
BVG regelt, dass der Betroffene die gesamte
Vorsorge oder bloss die Altersvorsorge im bis-
herigen Umfang bei derselben Vorsorgeein-
richtung, wenn deren Reglement dies zuldsst,
oder bei der Auffangeinrichtung?®” weiterfiih-
ren kann. Zu beachten ist, dass fiir das weitere
Aufnen des individuellen Kontos der obligato-
rischen Versicherungen die sogenannte Alters-
gutschriftenss auf dem koordinierten Lohn8? zu
bezahlen sind. Dies setzt freilich voraus, dass
ein Erwerbseinkommen erzielt wird, was in der
Praxis nur im Rahmen der Halbgefangen-
schaft? moglich ist. Die in den Anstaltsregle-
menten und auch in Art. 81 StGB festgehaltene
Arbeitspflicht wédhrend des Strafvollzugs
stellt — wie oben aufgezeigt®! — keine Erwerbs-
tatigkeit dar, weshalb auf dem Pekulium keine
Sozialversicherungsbeitrdge zu bezahlen sind.
Entsprechend hat der Insasse ungeachtet der
weiterbestehenden Arbeitspflicht spatestens
mit 65 bzw. 64 Jahren zwar Anspruch auf eine
Altersrente, da Art. 21 Abs. 5 ATSG - wie zur
Thematik der AHV-Renten bereits ausgefiithrt -
mangels Erwersbersatzcharakter keine An-
wendung findet.92 Der Anstaltsinsasse kann
sein Vorsorgeguthaben wahrend des Vollzugs
jedoch —wohl eher theoretisch - lediglich noch
mit freiwilligen Beitrdgen dufnen. Diese Bei-
trage miissten freilich alleine durch den Insas-
sen aufgebracht werden, da die Vollzugsanstalt
oder der Staat nicht als Arbeitgeber fungieren
und die Aufteilungspflicht der Arbeitgeber-
und Arbeitnehemerbeitrdge nach Art. 66 Abs. 1
BVG nicht greift.?3 Gemadss Art. 13 BVG entsteht
der Anspruch auf Altersrenten grundsédtzlich
unabhdngig davon, ob zu diesem Zeitpunkt die
Erwerbstdtigkeit eingestellt wird oder nicht.
Art. 13 Abs. 2 BVG ldsst jedoch zu, dass das Re-
glement der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung
den Rentenanspruch erst oder bereits (je nach-
dem, ob die Pensionierung aufgeschoben wird
oder eine vorzeitige Pensionierung stattfindet)
mit der endgiiltigen Beendigung der Erwerbs-
tatigkeit entstehen ldasst. Da es zahlreiche Vor-
sorgereglemente gibt, welche bei einem Aus-
scheiden ab z.B. 62 Jahren die Erwerbstdtigkeit
bereits als endgiiltig beendet ansehen, erfolgt
diesfalls der - freilich gekiirzte — Renten-
anspruch auch schon vorher. Ein Anspruch auf
die Freiziigigkeitsleistung bzw. Weiterversi-
cherung bis zum ordentlichen Rentenalter be-
steht diesfalls nicht.%4
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3.6 Arbeitslosenversicherung

3.6.1 Versichertenstatus

Die Arbeitslosenversicherung versichert den
Erwerbsausfall wegen Arbeitslosigkeit und
Kurzarbeit?> sowie wegen Insolvenz des Ar-
beitsgebers. Gemass Art. 2 Abs. 11it. a AVIG ist
gegen diese erwdhnten Risiken nur versichert,
wer bei der AHV versichert und fiir Einkom-
men aus unselbstindiger Erwerbstdtigkeit
beitragspflichtig ist. Auch hier gilt, dass die
lUberwiegend ausldndischen Insassen kaum je
Leistungen beanspruchen kénnen. Fiir die
Schweizer Strafgefangenen gilt das bereits zur
AHYV, IV, BV und KV Gesagte.

3.6.2 Liicken und Tiicken
Im Normalfall des Straf- und Massnahmevoll-
zugs scheitern allfdllige Leistungsanspriiche
aus der Arbeitslosenversicherung — abgesehen
vom selten erfiillten Versichertenstatus — auch
regelmassig an der fehlenden Vermittlungsfa-
higkeit.9 Nach Art. 15 Abs. 1 AVIG ist der Ar-
beitslose nur vermittlungsfahig, wenn er bereit,
in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare
Arbeit anzunehmen und an Eingliederungs-
massnahmen teilzunehmen. Im normalen
Straf- und Massnahmevollzug fehlt es jedoch
an der Moglichkeit, eine Erwerbsarbeit ausser-
halb der Anstalt anzunehmen. Anders prasen-
tiert sich die Lage einzig bei der Strafvollzugs-
form der Halbgefangenschaft?”. Der Gefangene
setzt dabei seine Arbeit oder Ausbildung aus-
serhalb der Anstalt fort und verbringt lediglich
die Ruhe- und Freizeit in der Anstalt. Entspre-
chend ist der Betroffene vermittlungsfihig und
grundsdtzlich berechtigt — sofern die anderen
Voraussetzungen erfiillt sind - Arbeitslosengel-
der zu beziehen %8

Als tiickisch erweist sich in diesem Zusam-
menhang freilich Art. 21 Abs. 5 ATSG iiber die
Sistierung von Leistungen im Straf- und Mass-
nahmevollzug. Die Bestimmung sieht nam-
lich — wie bereits mehrfach erwdhnt - vor, dass
wéahrend des Straf- oder Massnahmevollzugs
die Auszahlung von Geldleistungen mit Er-
werbsersatzcharakter ganz oder teilweise ein-
gestellt, mithin sistiert, werden kann. Arbeits-
losengelder stellen Geldleistungen dar, und
ihnen kommt als ihr eigentlicher Zweck auch
Erwerbsersatzcharakter zu. Dies erscheint fiir
den Normalvollzug, wo es jedoch — wie aufge-
zeigt — ohnehin an der Vermittlungsfahigkeit
der Betroffenen fehlt, durchaus nachvollzieh-
bar. Im Rahmen der Halbgefangenschaft be-

steht flir eine Anwendung von Art. 21 Abs. 5
ATSG jedoch richtigerweise kein Raum,* da
Sinn und Zweck dieser Bestimmung diese be-
sondere Vollzugsform nicht erfasst. Es trifft
namlich nicht zu, dass wahrend des Strafvoll-
zugs in der Halbgefangenschaft kein Erwerbs-
einkommen erzielt werden kann, das mittels
Sozialversicherung zu ersetzen ware. Im Ge-
genteil erzielt der Insasse ein Erwerbseinkom-
men ausserhalb der Vollzugsanstalt, ndmlich
in der (Halb-)Freiheit. Entsprechend werden
nicht rentenberechtigte Insassen im Normal-
vollzug denn auch nicht benachteiligt.

Speziell zu beurteilen sind auch Insolvenz-
entschddigungen gemadss Art. 51 ff. AVIG ge-
geniiber dem konkursiten, ehemaligen bzw.
aktuellen Arbeitgeber des Insassen. Diese
Geldleistungen beziehen sich immer auf einen
vergangenen Zeitraum vor Verbissung der
Strafe oder Massnahme, wobei gemaéss Art. 52
Abs. 1 AVIG die letzten vier Monate des Ar-
beitsverhdltnisses den relevanten Zeitraum fiir
allfdllige Lohnforderungen bilden. Vorausset-
zung fiir diese Entschéddigungsart ist neben
dem Konkurs des Arbeitgebers, dass dieser
seinem (ehemaligen) Arbeitnehmer Lohn aus
dem Arbeitsverhdltnis schuldet.l00 Endete das
Arbeitsverhdltnis ausnahmsweise mit Voll-
zugsantritt nicht — etwa bei Halbgefangen-
schaft —, kann der Insasse die Leistungen auch
fiir Zeitraume wahrend des Strafvollzugs — je-
weils maximal fiir die letzten vier Lohnsaldre -
geltend machen.

Fortsetzung in der SZK 2/2017

Stefan Keller

Dr. iur., Verwaltungsgerichtsprdsident
Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden
Poststr. 6

Postfach 1260

6061 Sarnen

FORSCHUNG/RECHERCHE

95 Gewisse Branchen profitieren auch von den sogenannten Schlechtwet-

terentschadigungen.

96 Keller (Fn. 5), Stichwort «Arbeitslosenversicherung und Insolvenz-

entschddigung».
97 Art. 77b StGB.

98 Vgl. Keller (Fn. 5), Stichwort «Arbeitslosenversicherung und Insolven-

zentschddigung».

99 SoschonKeller (Fn.5), Stichwort «Arbeitslosenversicherung und Insol-

venzentschddigung».
100 Vgl. Art. 51 Abs. 1 AVIG.

SZKIRSCIS)C Heft 1/17 | 85



	Lücken und Tücken der Deckung der Sozialversicherung und Sozialhilfe im Freiheitsentzug. Teil I

